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An die Erziehungsberechtigten

von Schülerinnen und Schülern

der Klassenstufen 1 bis 9

Dezernat I -  Bildung, Finanzen, Kultur und Wirtschaft
Sport- und Schulverwaltungsamt
Abt. Schulverwaltung
Schwanseestra ß e 17 (Haus I)
schulverwaltung @ stadtweimar.de

Weimar, 01.03.2023

Infoblatt zur Umstellung der Schülerbeförderung von anspruchsberechtigten Schülerin-
nen und Schülern mit Wohnsitz in Weimar/ Tarifgebiet Weimar

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Sport- und Schulverwaltungsamt der Stadt Weimar wird zum neuen Schuljahr 2023/2024 (erster
Schultag 21.08.2023) die Abrechnung der Schülerbeförderungskosten umstellen.

Ihr Vorteil: Sie müssen nicht mehr in Vorleistung zum Kauf der Fahrkarten gehen. Die Kosten über-
nimmt, nach Antragstellung und Feststellung der Berechtigung, die Stadt Weimar komplett im Voraus für
Ihr Kind. Damit entfällt für Sie der Kauf der Fahrkarte und die Abrechnung der Fahrtkosten für die Benut-
zung öffentlicher Verkehrsmittel.

Im Folgenden wollen wir Ihnen die neue Verfahrensweise in Kurzform erläutern:

1. Einreichung des ausgefüllten Formulars „Antrag auf Erstattung von Fahrtkosten für die Benut-
zung öffentlicher Verkehrsmittelstellen auf Übernahme der Fahrtkosten“ beim Sport- und Schul-
verwaltungsamt Weimar.

2. Nach positivem Bescheid wird Ihrem Kind automatisch und kostenfrei eine Chipkarte zur
Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel durch die Stadtwirtschaft Weimar GmbH zugesandt. Die
Freischaltung zur Nutzung der Karte ist der erste Schultag (21.08.2023).

3. Es muss jährlich ein neuer Antrag auf Erstattung von Fahrtkosten für die Benutzung öffentlicher
Verkehrsmittel gestellt werden.

Die ausführlichen Regelungen mit den einzuhaltenden Fristen entnehmen Sie bitte dem beigefügten
Flyer zur Schülerbeförderung.

Wichtig!!! Wenn Sie bereits für Ihr Kind einen bestehenden VMT- Abo-Vertrag zur Schülerbeförderung
haben, kündigen Sie diesen bitte selbstständig bis spätestens zum 31.07.2023. Die Kosten bestehender
ABO-Verträge anspruchsberechtigter Schülerinnen und Schüler werden nur noch bis zum SJ-Ende
2022/2023 übernommen.

Ihr Sport- und Schulverwaltungsamt


